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Formvorschriften bei 
Reservationsverträgen
Dr. Peter Burkhalter und Dr. Boris Grell sind Rechtsanwälte bei Hodler & Emmenegger in Bern und Zürich (www.swisslawyersgroup.ch)

Ausgangslage
Vielfach haben die Verkäufer einer Liegen-
schaft zu Kaufinteressenten keine bereits 
bestehenden geschäftlichen oder privaten 
Beziehungen. Deshalb müssen die poten-
ziellen Käufer ihre Bonität und die Ernsthaf-
tigkeit ihrer Kaufabsichten in anderer Form 
belegen. Die Verkäufer verlangen darum oft-
mals eine Anzahlung auf den voraussicht-
lichen Kaufpreis, die bereits im Vorfeld der 
Eigentumsübertragung an die Verkäufer-
schaft zu leisten ist. Damit diese Zahlung 
rechtlich durchsetzbar ist, sind je nach in-
haltlicher Ausgestaltung der entsprechenden 
Reservationsvereinbarung spezielle Form-
vorschriften zu beachten.

Gesetzliche Grundlagen
Nach Art. 216 OR bedürfen Kaufverträge, die 
ein Grundstück zum Gegenstand haben, zu 
ihrer Gültigkeit der öffentlichen Beurkun-
dung (Abs. 1). Vorverträge sowie Verträge, 
die ein Vorkaufs-, Kaufs- oder Rückkaufs-
recht an einem Grundstück begründen, be-
dürfen zu ihrer Gültigkeit ebenfalls der öf-
fentlichen Beurkundung (Abs. 2). Vorkaufs-
verträge, die den Kaufpreis nicht zum Voraus 
bestimmen, sind hingegen auch in (ein-
facher) schriftlicher Form gültig (Abs. 3). Re-
servationsverträge werden rechtlich regel-
mässig als Vorverträge qualifiziert, da in der 
Vereinbarung üblicherweise die vertragliche 
Verpflichtung enthalten ist, zu einem spä-
teren Zeitpunkt einen Kaufvertrag über ein 
bestimmtes Grundstück abzuschliessen. Zu-
sätzlich wird in dieser Vereinbarung festge-
halten, dass die entsprechende Anzahlung 
für den Fall des Abschlusses des eigent-
lichen Kaufvertrags an den Kaufpreis ange-

rechnet wird resp. im Fall des Nichtab-
schlusses die entsprechende Anzahlung der 
Verkäuferschaft als pauschale Abgeltung für 
deren Aufwendungen verfällt.

Werden die gesetzlichen Formvorschriften 
von Art. 216 OR missachtet, führt dies zur 
Ungültigkeit des gesamten Vertrages, wobei 
das Bundesgericht sogar von der Nichtigkeit 
des entsprechenden Vertrages ausgeht (BGE 
112 II 110). Wird daher ein Reservationsver-
trag nicht öffentlich beurkundet, kann er kei-
ne rechtlichen Wirkungen entfalten und kön-
nen die Parteien ihre vermeintlichen vertrag-
lichen Ansprüche auf Erfüllung bei der 
Gegenseite nicht durchsetzen. Ebenso kann 
die kaufinteressierte Partei eine allenfalls 
bereits erfolgte Anzahlung an den Verkäufer 
gestützt auf die ungerechtfertigte Bereiche-
rung im Sinne von 62 ff. OR grundsätzlich in-
nert Jahresfrist zurückfordern. Denn die ent-
sprechende Anzahlung erfolgte wegen der 
Nichtigkeit des nicht öffentlich beurkunde-
ten Reservationsvertrags ohne gültigen 
Rechtsgrund. Vorbehalten bleibt immerhin, 
dass sich eine Partei rechtsmissbräuchlich 
auf den Formmangel beruft, um die eigene 
zugesicherte Leistung nicht erbringen zu 
müssen resp. zurückzuverlangen. Dabei wird 
die Einwendung des Rechtsmissbrauchs 
vom Bundesgericht relativ grosszügig inter-
pretiert. Ein Rechtsmissbrauch besteht ver-
muteterweise immer dann, wenn die Par-
teien einen formnichtigen Grundstückkauf-
vertrag beidseitig und in Kenntnis des 
Mangels erfüllt haben (BGE 112 II 335). Eben-
so wird die Berufung auf den Formmangel 
dort als rechtsmissbräuchlich betrachtet, 
wo die Berufung auf den Rechtsmissbrauch 

zweckwidrig erfolgt, d. h. die Berufung auf 
den Formmangel wird dann nicht gehört, 
wenn den Kaufinteressenten das Geschäft 
bloss reut.

Eine öffentliche Beurkundung eines Reser-
vationsvertrages ist jedoch nicht ganz gra-
tis. Gestützt auf die Notariatsgebührenver-
ordnung des Kantons Zürich beträgt die 
Beurkundungsgebühr 1 Promille vom Ver-
kehrswert des Grundstücks, mind. jedoch 
CHF 50, plus Mehrwertsteuer und geringfü-
gige Auslagen. Dies ist auch der Grund, 
weshalb die Parteien oftmals Reservations-
vereinbarungen nicht öffentlich beurkun-
den lassen. Die Folgen sind jedoch wie ge-
sehen nicht zu unterschätzen oder zu ver-
nachlässigen. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die Verkäuferschaft kann sich am besten 
mittels der Vereinbarung einer Reserva
tionszahlung vergewissern, dass sich ein 
Interessent tatsächlich für das Kaufobjekt 
interessiert. Zudem verliert die Verkäufer-
schaft so nicht unnötig Zeit mit einem nicht 
ernsthaften Kaufinteressenten. Um die Ver-
bindlichkeit der entsprechenden Anzah-
lungsverpflichtung auch gerichtlich durch-
setzen zu können resp. bereits bezahlte 
Reservationsgebühren behalten zu können, 
falls der Kaufvertrag nicht zustande kommt, 
ist jedoch die öffentliche Beurkundung der 
entsprechenden Vereinbarung erforderlich 
und daher zu empfehlen. Allenfalls können 
die Kosten der öffentlichen Beurkundung 
des Vorvertrags von den Parteien je hälftig 
übernommen werden. Um sich die Gebüh-
ren für die öffentliche Beurkundung des 
Reservationsvertrages ganz zu sparen, 
kann als Alternative auch direkt ein Kauf-
vertrag über die entsprechende Liegen-
schaft abgeschlossen und dieser öffentlich 
beurkundet werden. Dabei wird die Erfül-
lung, sprich Anmeldung des Kaufvertrags 
zur Eigentumsübertragung beim Grund-
buchamt, von der auflösenden Bedingung 
abhängig gemacht, dass z. B. der Käufer bis 
zu einem bestimmten Zeitpunkt seine 
nachträgliche Zustimmung zur Anmeldung 
abgeben muss, ansonsten die im Kaufver-
trag festgehaltene Anzahlung der Verkäu-
ferschaft verfalle.
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